
Information zum Grundsteuerbescheid

1. Das SEPA-Lastschriftmandat finden Sie unter 
https://www.ingolstadt.de/output/download.php?fid=465.6313.1.PDF

2. Bitte überprüfen Sie die angegebene Bankverbindung auf jedem Grundsteuerbescheid:

• Wenn die Bankverbindung korrekt ist: 
Sie brauchen nichts zu veranlassen.

• Wenn Sie Ihre Bankverbindung ändern 
möchten: 
Bitte erteilen Sie uns ein neues SEPA-
Lastschriftmandat. 

• Wenn keine Bankverbindung angegeben ist 
aber Sie einen Dauerauftrag bei Ihrer Bank 
eingerichtet haben: 
Bitte überprüfen Sie Ihren Dauerauftrag und 
passen Sie ggf. die Höhe der Grundsteuer an. 
Gerne können Sie uns ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilen. Bitte beenden Sie 
gleichzeitig Ihren Dauerauftrag bei Ihrer Bank.

• Wenn keine Bankverbindung angegeben ist 
und auch kein Dauerauftrag bei Ihrer Bank 
vorliegt: 
Bitte erteilen Sie uns das beiliegende SEPA-
Lastschriftmandat. Sie können die 
Grundsteuerbeträge auch überweisen oder einen 
Dauerauftrag bei Ihrer Bank einrichten.

3. Informationen zum Eigentümerwechsel
Die Stadt Ingolstadt ist zwingend an die vom Finanzamt erlassenen Grundlagenmessbescheide 
gebunden.
Bei einem Eigentümerwechsel muss zunächst die steuerliche Zurechnung auf den neuen Eigentümer 
durch das Finanzamt erfolgen. Erst wenn uns die entsprechenden Daten vom Finanzamt Zwiesel hierzu 
übermittelt wurden, ist eine Änderung der Grundsteuerlast auf einen neuen Eigentümer möglich.
Für den Fall, dass der Eigentümerwechsel bei Ihnen noch nicht durchgeführt worden ist, bitten wir Sie 
um Geduld und Verständnis, da uns dann derzeit noch keine Informationen bezüglich der Änderung vom 
Finanzamt Zwiesel vorliegen und die Messbescheide chronologisch abgearbeitet werden.
Solange Sie noch keinen Änderungsbescheid (= Aufhebungsbescheid) zur Grundsteuer von uns 
erhalten haben, bleiben Sie daher leider weiterhin steuerpflichtig. 
Je nach Dauer der Grundsteuerpflicht wird Ihnen ggf. die zu viel bezahlte Grundsteuer 
selbstverständlich zurückerstattet.
Daher müssen wir Sie ersuchen, bis zu diesem Zeitpunkt Ihren Zahlungsverpflichtungen 
nachzukommen.
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